
Anlage #####
Protokoll zur speziellen Artenschutzprüfung {$AP} - Gesamtprotokoll -

zum PlanrVorhaben
Plan-fuorhabentyp f Regionalpian f trlacnennutzungsplan SBebauungsptan

XPlanfeststellungsve#ahren nach S 17 FStrG
f]lmmissionsschuErechtliche Genehmigung nach $$ 4 oder 16 BlnrSchG
Baurechtliche Vorhaben gemäß: IS 30 BauGB Ü$ 34 BauGB [$ 35 BauGB
Sonslige PläneA/orhaben gemäß: n

Plantuorhaben (Bezeichnung) :

Pian-A/orhabenträger (Narne)

Kuae Bescireibung des Plansl/o.riabens (Oitsarqabe, Ausfuhrungsart, rebvänte Wrkfaktoren) ggf. Veileis auf afftere tjnteriagen
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Stufe | : Vomrilfu nq {Artenspektrum/Wirkfaktoran}
ls! es möglich, dass bei FFH-Anhang lV-Ärten oder eurapäischen Vogelarten!  
' - '  - -  ' - t ' -  - r -  - - '  .  /  |

i aie Verbote des $ 42 Abs. 1 BNätSchG bei Umsetzung des Plans bzw, [l i *^' j
I Reelisip.rrnn dps vnrhahcnq ellsöalösl wer.leR? 

l--'l ]ä l\ nein 
II nearisierung des"Vorhabens ausgelöst werden? 
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i x Stufs tt: Vermeidung/Risikomana 
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_*__ (unEf&rE\$seEqng qeln-de,! qqry9gq@r-8{i#n {Atlq!_UlEg|l'achlturElqesrylrhmen Maßnaimtq! r{td C'nr|de) _ ___-- _ j
j ruur wenn Frage In Stufe | ,,Ja": i
I WrC der Plan bzw. das Vornäben gegen Verbc$dgs $ a2 Abs. 1 BNatSchG i
I verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezoqener Ausgleichs- I tr il ne'n i

I
Ii-__ i$n?!T"j9g"':!":Ti*T3":gg1]*-*---

I Arten, die nrcht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Eetrachtung einzeln gepruft wurden. I
I Beoründulq Bei den folgenden Arten wird davon ausgegangefi. dsss sidr keiile arhoblache Störung der lokalen Population, kerne i
i Eeeinträcjrugung der ökoloEischen Funktion ihfer Leilensstääen sowie kerne unvermeidbaren VerlekunEen oder föiungen und
I kein $igrtfkant erhöhles Tötungsrisiko ergebeli, da es sid! z. B. um lngäste od€r Allen#ettsart€n haruJett.
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i 4. Stufe lll: Aurnahmeverfahren

Nur wenn Frage in Stufe ll oja":
4.1 'st däs Vorhaben aus zwingenden Grünsen des überwiegenden

öff entiichen I nteresses gerechtfedigi?
Sind keine zumutbaren Alternativen vorhanden?
Wrd der Erlraltungszusland der Populationen sich bei europäischen Vogei- i-r : rr -_ -
arten nicht verschlechtern bzw bei FFH-Anhang lV-Arten gunstig bleibän? LJ la I I nern

I jr {] ne,n

ü i .  I  ne,n. + 1

4 3

Antra auf Ausnahme nach 43 Abs.8 BNatSchG
Nurwenn alle Fragen in Stufe lll ,,ja":
D Ole Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des uberwiegenden

öffentlichen Interesses gerechrcrtigt und es gibt keine zumutbare Altemative Der Erhaltungszustand
der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtem bzw. bei FFH-Anhang lV-
Arlen günstig bieiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem
$ 43 Abs. 8 BNatSchG beanlrag!. Zur Begründung siehe beiliegende Aniagen (Art-ft:r-Art-Betrachtung)

Nur wenn Frage 4.3 , ,neln":
(welt aufgrund einer FFH-Anhang lv-Art bcreiß eln ungünstiger Erhaltung$u3tand vorllogt)

I f 'Ur die Erteilung einer Ausnahme sprechen.außergewöhnliche Umstände". Außerdem wird srch
durch die Ausnahme der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht weiter verschlechtern
bzw, wird die Wiederherstetlung des günstigen Erhaltungszustandes nichl behindert. Zur Begründung
siehe beiliegende Anlagen (Art-für-Art-Betrachtung)

Nur wenn eine der Fragen in Stufe lll ,,nein":
f lm Zusammenhang mit privaten Gründen lieEt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine

Befreiuno vcn den artenschuErechtlichen Verboten
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o. auf nach $ 62 BNatSchG

Kuae Begrindurig der unzumutbaren Belaslung

62 BNatSchG



B. Landschaftsbehörde
der P durch die zuständ Landschaftsbehörde

Landschaftsbehörde

Prüfung durch (l,lame) am (Datum):

Entseheidungsvorschlag: f ZustirnmunE I Zustimmung mit Nebentreslirnmungen I Abter,nung

I

1.1 Es sind keine Vorkomrnen von FFH-Anhang lV-Aiten oder europäischen
Vogelarten durdr den Pian bzw das Vorhaben betroffen.

Nurwenn Frage 1.1 , ,neln":
1.2 Es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des $ 42 Abs 1 BNatScl'rG vor.

9egrilndq-q:
Es sind keire negatiwn Auswirtungen auf FFH-Anhang lv-Artsfl oder europäisdle Vogeladen zu
erwarteli. au4gnJld d€s lorhärdcnen futenspektrurß und der relevanten Wrktaktor€n oo€R
weildie vorges€henen Vem]e*rrr,gsmaßnamen inN. wrgezogener Ausgleit|smaßrshmen
sofrie ggf. däs Risikomanagep,Enl geeigrr€l und witsam sird

Nur wenn Frage 1,2 , ,neln":
i 3 Es ist eine Ausnahme nach $ 4-? Abs. I BNatSchG erforderlich.

Af le drei Ausnahrnevorausseteungen si nd a us natursch uEf achl icher Si cht
erfüllt, so dass die Ausnahme erteiit brw. in Aussicht gestellt wird.
Beorürdu$:
Däs Artenscfiutzinteressa gehl irn Veüältnis zu den dargelegten zr ringenden Gründen lm
Rang nsctl UND es gibt keine rumutbare Ahemati\ir9 UNo der Erhaltungstuslsnd der
Populatbnen wir<! sich b€i eüropäi$dten Vogeliarten nicfil verscttlecfilern bzw. bei
F F H-Anhang lV-Arien g iristig bleiben : got. nctwerdbe Kompensatoriscfien Ma ßnab*en
so,ve g$. das Riskomaneg€.nöflt ttild g€€t$r€l qnd wirtsam.
Sofem eufgrund einer FFH.Anhang iV-Arl be.eits ein ung0nstiger Erhaltungszu3land voriregt
sprecfien ,außergewöhnficfie Umsl6nde" filr eine Ausnahms Dabei wird sicft auerund der
Ausnaf'ime der ungünstige Etraltungseustand der Population€n nicht weiior wrscilechlern
bzw. wird die Vuedert€rsletlung des Sünsligen g.rhaflungszustandes niclrt behindert.

Nur  wenn Frage 1 .3 , ,ne in" :
{und rofrem im Zunrilnonhrng mlt privaten Gründen clne unzumutbsr6 Belastung vcrl}egt}
'1.4 Es wird eine Befreiung nach $ 62 BNat$chG gewährt.

Bcptündurla;
Die vom Antragsteiler dargelegten privalen Gründe werden als unzümutbar eingeschätzt.

fJt. I  nein

t l" Ü nein

fl l. f, nein
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c. Genehmigungsbehörde

U. nnsaben {ur Plang 19
Gene h rn i g u n g s be hörcie

Genehmigung durch (Name) am (Datum)

Entscheidung, I GenenmigungI Genetrmigung mit Nebenbestrmmungen [] Untersagung

Beteiligung der zuständigen Landschaftsbehörde:Ü ta (Ergebnis der Prüfung siehe unter C ) f] nein


